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Der Internationale Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte (WSK-Pakt) ver-
pflichtet Staaten, einen diskriminierungsfreien 
Zugang zu WSK-Rechten zu gewährleisten.  
Seit 2023 sind in Deutschland Individualbe-
schwerden beim WSK-Ausschuss der Verein-
ten Nationen möglich. Die Information gibt  
einen Überblick über das Verfahren und  
dessen Wirkweise.

Wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte: Justiziabilität in Deutschland 
und auf UN-Ebene

Um die Menschenrechte völkerrechtlich verbind-
lich zu machen, verabschiedeten die Vereinten  
Nationen 1966 zwei Menschenrechtspakte: den 
Internationalen Pakt über bürgerliche und politi-
sche Rechte (Zivilpakt) und den Internationalen 
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (WSK-Pakt oder Sozialpakt).1 Beide sind in 
Deutschland seit 1976 in Kraft.2 Doch im Hinblick 
auf die rechtliche Durchsetzbarkeit (Justiziabilität) 
auf internationaler Ebene behandelte Deutschland 
die beiden Rechtsbereiche bisher ungleich:  
Während Individualbeschwerden zum Zivilpakt in 
Deutschland bereits seit 1993 eingereicht werden 
können, gibt es die Möglichkeit von Individual-
beschwerden zum Sozialpakt erst seit 2023.3

Obwohl sich Deutschland auf internationaler Ebene 
für die Schaffung eines Individualbeschwerdever-
fahrens zum Sozialpakt eingesetzt hat, dauerte  
es fast zehn Jahre bis zur Ratifikation des entspre-
chenden Fakultativprotokolls.4 Am 20. April 2023 

ratifizierte die Bundesregierung das Fakultativ-
protokoll. Seit dem 20. Juli 2023 können Einzel-
personen und zivilgesellschaftliche Akteur*innen 
Verstöße gegen wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte (WSK-Rechte) vor dem UN-Ausschuss 
für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte – 
einem Gremium internationaler unabhängiger  
Expert*innen – anzeigen und bei Menschen-
rechtsverstößen Abhilfe und Entschädigung von 
Deutschland verlangen.5 Die Ratifikation ist ein 
lange überfälliger Schritt für den Menschenrechts-
schutz in Deutschland und eine wichtige Bestäti-
gung dafür, dass es sich bei den von UN-WSK-Pakt 
und UN-Zivilpakt garantierten Menschenrechten 
um gleichwertige Rechte handelt.

Das Fakultativprotokoll sieht drei Handlungs-
möglichkeiten vor: Die Individualbeschwerde, ein 
Ermittlungsverfahren sowie ein zwischenstaatli-
ches Beschwerdeverfahren. Da Deutschland expli-
zit nur dem Individualbeschwerdeverfahren, nicht 
aber den beiden anderen möglichen Verfahren  
zugestimmt hat,6 wird hier nur auf die Individual-
beschwerde eingegangen.7 Die Publikation will  
Betroffenen, zivilgesellschaftlichen Akteur*innen 
und Rechtsanwender*innen einen Überblick über 
das Verfahren und dessen Wirkweise geben.

WSK-Rechte vor dem UN-Ausschuss

WSK-Rechte beziehen sich auf grundlegende As-
pekte des menschlichen Lebens. Wirtschaftliche 
und soziale Rechte umfassen unter anderem das 
Recht auf Gesundheit, Wohnen, Bildung, Nahrung, 
Unterkunft, Wasser, das Recht auf Arbeit unter  
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fairen und angemessenen Bedingungen, das Recht 
auf soziale Sicherheit und das Recht auf ein ange-
messenes Einkommen und einen angemessenen 
Lebensstandard. Zu kulturellen Rechten gehören 
der Schutz von Minderheitensprachen, die Aner-
kennung und der Schutz der ethnischen Zugehö-
rigkeit und das Recht auf kulturelle Teilhabe.8

Der UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (WSK-Ausschuss) begleitet seit 
seiner Gründung 1985 die Verwirklichung der im 
UN-Sozialpakt niedergelegten Menschenrechte.9 
Der WSK-Ausschuss kontrolliert deren Umsetzung 
durch die Vertragsstaaten in sogenannten 
Staaten berichtsverfahren und tagt in der Regel 
zweimal im Jahr drei Wochen lang in Genf. Der 
Ausschuss besteht aus 18 ehrenamtlichen Mitglie-
dern, die die verschiedenen Weltregionen reprä-
sentieren und die vom Wirtschafts- und Sozialrat 
der Vereinten Nationen in geheimer Wahl aus einer 
Liste von durch die Vertragsstaaten nominierten 
Personen gewählt werden.10 Seit 2016 gibt es aus 
der Region „Westeuropa und andere“ mit dem 
Stellvertretenden Direktor des Instituts, Michael 
Windfuhr, wieder ein deutsches Mitglied. Die 
Amtszeit der Mitglieder beträgt vier Jahre und 
kann verlängert werden. Die Mitglieder sind  
unabhängige Expert*innen. Obwohl sie vom Her-
kunftsland nominiert werden, repräsentieren sie – 
anders als Diplomat*innen eines Staates – explizit 
nicht die Interessen des Herkunftsstaates.

Im Zentrum der Arbeit des WSK-Ausschusses  
stehen Staatenberichtsverfahren und die Prüfung 
von Individualbeschwerden. Erstere enden mit  
Abschließenden Beobachtungen (Concluding  
Observations), letztere mit Entscheidungen (Views). 
Damit legt der Ausschuss auch die im UN-Sozial-
pakt garantierten Rechte aus und präzisiert ihren 
Inhalt. Der Ausschuss erstellt zudem Allgemeine 
Bemerkungen (General Comments), in denen er 
seine Auslegung des Sozialpaktes systematisch 
zusammenfasst. Auf diese Weise erschließt sich 
ein klarer einklagbarer Inhalt der WSK-Rechte aus 
dem Sozialpakt: Die Paktrechte des Sozialpaktes 
sind Freiheitsrechte, die der Vertragsstaat achten, 
schützen und gewährleisten muss.11

Eine Besonderheit im WSK-Pakt – im Vergleich zum 
Zivilpakt – ist, dass den Staaten eine Verpflichtung 
zur progressiven Umsetzung der Paktrechte aufer-
legt ist (Art. 2 Abs. 1 Sozialpakt). Dieser Grundsatz 

der „schrittweisen Verwirklichung“ erkennt an, 
dass es für Staaten schwierig sein kann, einige der 
Rechte in einem kurzen Zeitraum zu verwirklichen, 
zum Beispiel aufgrund finanzieller Engpässe.  
Dennoch verlangt der Pakt von den Vertragsstaa-
ten, dass sie im Rahmen der ihnen zur Verfügung 
stehenden Mittel so gut wie möglich handeln und 
dafür das Maximum der ihnen verfügbaren Res-
sourcen einsetzen. Folglich ist jeder Vertragsstaat 
verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um seine 
Verpflichtungen aus dem Sozialpakt schrittweise 
voll zu verwirklichen. Einige Verpflichtungen des 
Sozialpaktes müssen jedoch ohne Verzögerung 
umgesetzt werden. Zum Beispiel, dass alle Rechte 
für Frauen und Männer gleichermaßen gelten  
(Art. 3 Sozialpakt) oder das Diskriminierungs-
verbot (Art. 2 Abs. 2 Sozialpakt).12

Was passiert bei Verletzungen  
der WSK-Rechte?

Durch die Ratifizierung des Fakultativprotokolls  
erkennt ein Staat ausdrücklich an, dass gegen alle 
Verletzungen von WSK-Rechten auf internationaler 
Ebene Rechtsmittel eingelegt werden können. Das 
Individualbeschwerdeverfahren bedeutet somit für 
Einzelpersonen oder Gruppen, dass sie das Recht 
haben, Individualbeschwerden wegen der Nicht-
einhaltung des WSK-Pakts in Deutschland beim 
WSK-Ausschuss einzureichen. Die Zulässigkeit  
einer Individualbeschwerde ergibt sich aus  
dem Fakultativprotokoll in der Auslegung durch 
den WSK-Ausschuss. Die Begründetheit einer  
Beschwerde bemisst sich an den Paktrechten.  
Die 18 Mitglieder des Ausschusses sind bei allen 
Entscheidungen über Individualbeschwerden  
an die Verfahrensregeln gebunden, die für das  
Fakultativprotokoll erarbeitet wurden.13

Interventionsmöglichkeiten durch 
zivilgesellschaftliche Akteur*innen

Eine Individualbeschwerde kann von einem Indi-
viduum eingereicht werden, im Namen von Einzel-
personen oder im Namen von Gruppen von  
Personen, soweit deren Zustimmung vorliegt.14  
Da Verstöße gegen Menschenrechte häufig 
armuts betroffene und marginalisierte Einzel-
personen oder Gruppen treffen, ist es wichtig, 
dass sie von Organisationen vertreten oder  
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unterstützt werden können, die möglicherweise 
leichteren Zugang zum UN-Ausschuss haben oder 
über die nötigen personellen und finanziellen  
Mittel verfügen.

Darüber hinaus beinhaltet das Fakultativprotokoll 
die Möglichkeit, Individualbeschwerden auch ohne 
die ausdrückliche Zustimmung der Betroffenen 
einzureichen (Art. 2 Fakultativprotokoll). In diesem 
Fall müssen Dritte aber begründen, warum sie in 
deren Namen handeln. Dies ist etwa relevant, 
wenn mutmaßliche Opfer Einschüchterungen oder 
Repressalien ausgesetzt sind oder ihr Aufenthalts-
ort nicht ermittelt werden kann.

Eine weitere wichtige Interventionsmöglichkeit  
für zivilgesellschaftliche Akteur*innen sind Stel-
lungnahmen (sog. Amicus Curiae) nach Art. 8  
Fakul tativprotokoll. Amicus Curiae werden von  
rechts- und sachkundigen Organisationen oder 
Wissenschaftler*innen im Verfahren abgegeben, 
um den Ausschuss bei der Entscheidungsfindung 
zu unterstützen. Die Stellungnahmen können sich 
sowohl auf die Zulässigkeit als auch auf die  
Begründetheit der Beschwerde beziehen.

Bisherige Fallentscheidungen

Individualbeschwerden vor dem WSK-Ausschuss 
sind seit 2013 möglich (für Deutschland seit 
2023). Von den 290 seit dem Jahr 2013 insgesamt 
eingereichten Individualbeschwerden kam es nur 
zu 101 Verfahrensabschlüssen (gemeint sind alle 
vier unten genannten Ausgänge: eingestellt, für 
unzulässig erklärt, gütlich geeinigt, in der Sache 
entschieden), alle anderen 189 Fälle sind noch  
anhängig (Stand März 2023).15 Die eingereichten 
Beschwerden stammen bisher aus nur elf Län-
dern: Argentinien, Belgien, Ecuador, Finnland, 
Frankreich, Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien, 
Uruguay und Venezuela. Die meisten Beschwerden 
beziehen sich auf das Recht auf Wohnen bezie-
hungsweise angemessenen Wohnraum nach  
Artikel 11 des UN-Sozialpaktes. Die meisten die-
ser Individualbeschwerden wurden aus Spanien 
eingereicht, wobei die jährliche Anzahl an  
Beschwerden im Jahr 2022 erstmals von italieni-
schen Beschwerden überholt wurde.16 Auch wenn 
Fälle zum Recht auf Wohnen die Mehrzahl bilden, 
können Individualbeschwerden zu allen im Pakt  
normierten Menschenrechten vorgebracht werden, 
etwa zum Recht auf soziale Sicherheit (Art. 9)17, auf 
gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen 
(Art. 6–8) oder auf Gesundheit (Art. 12).

Wo findet man die Spruchpraxis des Ausschusses zum UN-WSK-Pakt?

In deutscher Sprache liegen nur einige ausgewählte Entscheidungen des WSK-Ausschusses vor: Die 
Rechtssprechungsdatenbank des Instituts (Ius Menschenrechte18) enthält Zusammenfassungen aus-
gewählter Entscheidungen der UN-Fachausschüsse (auch des WSK-Ausschusses), des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte und des Gerichtshofs der Europäischen Union. Einige zentrale  
Individualbeschwerden aus dem WSK-Ausschuss der Jahre 2015–2018 sind in einer Publikation des 
Instituts zu finden.19

Alle entschiedenen und anhängigen Fälle des WSK-Ausschusses werden im Volltext in englischer 
Sprache in der Datenbank des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte (OHCHR Juris-Database) 
erfasst.20 Diese ist ein zentraler Speicher für die Spruchpraxis aller Vertragsorgane der Vereinten  
Nationen. Sie erleichtert den Zugang zu Entscheidungen über Einzelbeschwerden und soll dabei un-
terstützen, die umfangreiche Auslegung der verschiedenen internationalen Menschenrechtsnormen 
zu finden. Die Datenbank kann bei der Vorbereitung von Beschwerden an die verschiedenen Aus-
schüsse helfen, da sie Zugang zu den Rechtsauffassungen und Entscheidungen der Ausschüsse bie-
tet. Detaillierte Zusammenfassungen der abgeschlossenen Fälle des WSK-Ausschusses sind zudem  
in den Jahrbüchern der Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights21 zu finden (in engli-
scher Sprache).

Eine ausführliche Anleitung, wie man WSK-Rechte und das UN-System für eine strategische Prozess-
führung bei der Verletzung von WSK-Rechten nutzen kann, wurde vom ESCR-NET entwickelt (in engli-
scher Sprache).22
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Im Jahr 2022 wurden insgesamt 40 neue Individu-
albeschwerden eingereicht, davon 38 Beschwer-
den aus Italien und Spanien bezüglich des Rechts 
auf Wohnen.23 Die zwei verbleibenden neuen Fälle 
aus Finnland thematisieren Menschenrechtsverlet-
zungen im Zusammenhang mit Bergbauexploratio-
nen, einmal auf deren Einfluss auf das Reservats-
gebiet eines indigenen Volkes und einmal auf die 
Rentierhaltung der Sami (unter anderem bezüglich 
des Rechts auf Arbeit, auf einen angemessenen 
Lebensstandard, auf Gesundheit).24

Bei den eingegangenen Individualbeschwerden 
gibt es mehrere mögliche Ausgänge:

1 Verfahrenseinstellung:  
Der Großteil der bisherigen Individualbeschwer-
den endete mit einer Verfahrenseinstellung 
(64 Beschwerden von insgesamt 101). Meist 
werden diese Beschwerden eingestellt, bevor 
ihre Zulässigkeit oder Begründetheit geprüft 
wird. Die Entscheidung zur Einstellung erfolgt 
meist auf Antrag der Verfassenden, deren Um-
stände sich mittlerweile zum Besseren gewen-
det haben,25 etwa der Fall von Elisabet Posada 
Pérez und ihrer Tochter gegen Spanien.26 In  
ihrer Beschwerde gaben sie an, dass ihr Men-
schenrecht auf Wohnen nach Art. 11 Sozial-
pakt durch eine Zwangsräumung verletzt wor-
den sei. Die Beschwerdeführenden beantragten 
später die Einstellung der Individual-
beschwerde, als ihnen von Spanien eine Sozial-
wohnung zugewiesen wurde.

2 Unzulässigkeit:  
Von 101 Fällen scheiterten nach einer Ange-
messenheitsabwägung 25 Fälle an der Zuläs-
sigkeit der Beschwerde. Beschwerden sind  
zulässig, wenn der innerstaatliche Rechtsweg 
ausgeschöpft ist, wenn der Zugang zur Justiz 
auf nationaler Ebene verweigert wurde oder 
wenn der Rechtsschutz ineffektiv ist und somit 
im eigenen Land keine wirksamen Rechtsmittel 
gefunden wurden.

3 Gütliche Einigung:  
Der Ausschuss muss keine finale Entscheidung 
treffen, sondern kann stattdessen auf eine ein-
vernehmliche Lösung der Verfahrensbeteiligten 
(gütliche Einigung) hinwirken.

4 Entscheidung in der Sache:  
Nach einer detaillierten Begründetheitsprüfung 
mit Angemessenheitsabwägung entscheidet 
der Ausschuss in der Sache und übermittelt 
dann gegebenenfalls Empfehlungen an den 
Staat. Bisher kam es in 12 von 101 Fällen zu  
finalen Einschätzungen des Ausschusses mit 
Empfehlungen an den Staat.

Die drei letztgenannten Ausgangsmöglichkeiten 
werden unten näher erläutert.

Das Individualbeschwerdeverfahren 
vor dem WSK-Ausschuss

Im Folgenden werden die Schritte einer Individual-
beschwerde grob skizziert.27

Schritt 1: Einreichen der Individual-
beschwerde

Die Beschwerde wird durch eine Einzelperson, 
eine Gruppe von Individuen oder einem/r Dritten 
wie beispielsweise einer Nichtregierungsorganisa-
tion schriftlich beim UN-Hochkommissariat für 
Menschenrechte eingereicht.28 Im Gegensatz zu 
Gerichtsverfahren müssen die Beschwerden nicht 
von Anwält*innen eingereicht werden. Der Aus-
schuss ist nach eigenen Angaben ausdrücklich  
bestrebt, einen opferzentrierten Ansatz zu verfol-
gen und den Betroffenen keine unnötigen Formali-
täten aufzuerlegen. Allerdings werden Beschwer-
den nur in einer der sechs UN-Sprachen (Arabisch, 
Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und 
Spanisch) angenommen. Sind weitere Dokumente 
wie Nachweise, bisherige Gerichtsakten et cetera 
nicht in einer UN-Amtssprache abgefasst, muss 
eine vollständige oder zusammenfassende Über-
setzung der Dokumente vorgelegt werden.

Individualbeschwerden werden ausschließlich auf 
Basis der eingereichten schriftlichen Akten ent-
schieden. Im Gegensatz zu internationalen Ge-
richtshöfen findet hier keine mündliche Anhörung 
der Akteur*innen statt. Betroffene, die Zivilgesell-
schaft, Nationale Menschenrechtsinstitutionen, 
Ombudspersonen oder Staaten können sich in  
diesem Verfahren nur schriftlich, nicht aber durch 
persönliches Vorsprechen beim Ausschuss ein-
bringen. Gerade vor diesem Hintergrund ist es 
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wichtig, dass alle schriftlichen Stellungnahmen 
möglichst präzise sind.

Auf der Webseite des UN-Hochkommissariats für  
Menschenrechte wird erläutert, wie eine Individu-
albeschwerde bestmöglich formuliert sein sollte.29 
Der eingereichte Bericht muss so vollständig wie 
möglich sein und alle für den Fall relevanten  
Informationen in chronologischer Reihenfolge  
enthalten. Insbesondere wird empfohlen, die im 
UN-Sozialpakt normierten Rechte zu benennen, 
gegen die aus Sicht des*der Beschwerdeführen-
den verstoßen wurde, sowie die Art der Abhilfe  
anzugeben, die die Beschwerdeführenden vom 
Vertragsstaat erhalten möchten (zum Beispiel  
Entschuldigung, Garantie der Nicht-Wiederholung, 
Entschädigung). Außerdem sollte präzise angege-
ben werden, welche Schritte vor den Gerichten 
des Vertragsstaats unternommen wurden, um die 
verfügbaren Rechtsbehelfe auszuschöpfen. Eben-
so muss dargelegt werden, ob der Fall vor einem 

anderen internationalen Untersuchungs- oder 
Schlichtungsverfahren anhängig war oder ist.30

Schritt 2: Zulässigkeitsprüfung

Der Ausschuss prüft zunächst die Zulässigkeit  
der Beschwerde.

Unzulässig ist eine Beschwerde (gemäß Art. 3 des 
Fakultativprotokolls), wenn:

 − nicht alle verfügbaren innerstaatlichen Rechts-
behelfe ausgeschöpft worden sind;

 − sie nicht innerhalb eines Jahres nach Erschöp-
fung der innerstaatlichen Rechtsbehelfe vor-
gelegt wird;

 − der Sachverhalt, der Gegenstand der Individu-
albeschwerde ist, vor dem Inkrafttreten des  
Fakultativprotokolls für den betreffenden Ver-
tragsstaat eingetreten ist (Zuständigkeit des 

Einreichung

Eine Individual
beschwerde wird 
eingereicht und 

 registriert. 

Zulässigkeit

Der Ausschuss prüft 
die Zulässigkeit der 
Beschwerde anhand 

der Kriterien des 
Fakultativprotokolls.
Wird die Beschwerde 

als unzulässig 
 ein  gestuft, beendet 
der Ausschuss das 

Verfahren und 
ver öffentlicht seine 

Entscheidung.

Begründetheit

Der Ausschuss prüft, 
ob eine Verletzung 

der Rechte aus dem 
UNSozialpakt 

vorliegt. Liegt keine 
Verletzung vor, 

beendet der 
Ausschuss das 
Verfahren und 

 veröffentlicht seine 
Entscheidung.

Entscheidung mit
Empfehlungen

Liegt eine Verletzung 
vor, veröffentlicht 

der Ausschuss seine 
Entscheidung und 
verbindet diese in 

der Regel mit Hand
lungsempfehlungen 

an den Staat.

Follow-Up

Der Ausschuss 
bleibt im Austausch 
mit dem Staat zum 

Fortgang des 
 Sachverhalts bzw. 
zur Umsetzung der 
Empfehlungen und 
veröffentlicht einen 
Fortschrittsbericht.

Einstweilige Maßnahmen

Der Ausschuss bittet den 
Vertragsstaat, einstweilige 

Maßnahmen zu ergreifen, um 
einen möglichen nicht wieder

gutzumachenden Schaden 
für die Opfer der mutmaßlichen 

Verstöße zu vermeiden.

Gütliche Einigung/Schlichtung

Beschwerdeführer*in 
und Vertragsstaat einigen  

sich gütlich.

Kann jederzeit im 
Verfahren geschehen.

Kann jederzeit im 
Verfahren geschehen. Es gibt 
dann keine weiteren Schritte.

Nicht zwingend.

Das Individualbeschwerdeverfahren vor dem WSK-Ausschuss
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Ausschusses in zeitlicher Hinsicht (ratione  
temporis));

 − dieselbe Angelegenheit bereits vom WSK-Aus-
schuss geprüft wurde oder

 − im Rahmen eines anderen internationalen  
Untersuchungs- oder Streitbeilegungsverfah-
rens geprüft wurde oder wird – dazu gehören 
auch internationale Menschenrechtsgerichts-
höfe wie der Europäische Gerichtshof für  
Menschenrechte und der Inter-Amerikanische 
Menschenrechtsgerichtshof; 31

 − sie offensichtlich unbegründet ist, nicht ausrei-
chend begründet wurde oder ausschließlich auf 
Berichten beruht, die durch Massenmedien  
verbreitet werden;

 − sie anonym ist oder nicht schriftlich eingereicht 
wurde.

Bisher scheiterte ein knappes Viertel der einge-
reichten Individualbeschwerden bereits an den  
Zulässigkeitsvoraussetzungen, überwiegend weil 
der innerstaatliche Rechtsweg nicht ausgeschöpft 
wurde, weil sie nicht ausreichend begründet wur-
den oder – in den meisten Fällen – wegen der  
fehlenden Zuständigkeit des WSK-Ausschusses in 
zeitlicher Hinsicht (siehe oben).

Ein anschauliches Beispiel hierfür ist der Fall  
Flores et al. gegen Ecuador aus dem Jahr 2017: 
Ehemalige Angestellte der Zentralbank von Ecua-
dor hatten die versagte Auszahlung ihrer Renten 
gerügt, die im Jahr 2009 per Resolution des Direk-
toriums der Zentralbank beschlossen und unmit-
telbar vollzogen wurde. Der WSK-Ausschuss wies 
die Individualbeschwerde mangels Zulässigkeit ab, 
da der staatliche Akt der geltend gemachten Ver-
letzung vor Inkrafttreten des Fakultativprotokolls 
stattgefunden hatte. Nach seiner Ansicht war es 
unerheblich, dass die Auswirkungen der staat-
lichen Handlung in der Gegenwart andauerten.32

Schritt 3: Verpflichtung zur Ergreifung  
von einstweiligen Maßnahmen

Beim Einreichen der Individualbeschwerde kann 
man den Ausschuss bitten, den betreffenden Ver-
tragsstaat aufzufordern, einstweilige Maßnahmen 

zu ergreifen (gemäß Art. 5 Fakultativprotokoll). 
Ähnlich wie bei einer einstweiligen Verfügung im 
deutschen Recht besteht der Zweck von einstwei-
ligen Maßnahmen darin, einen möglichen nicht 
wiedergutzumachenden Schaden für die Opfer der 
mutmaßlichen Verstöße zu vermeiden, bevor der 
Ausschuss die Individualbeschwerde umfassend 
geprüft hat (was aus zeitlichen Gründen nicht so 
schnell möglich ist). Die Bereitschaft des Aus-
schusses, einstweilige Maßnahmen anzuregen, ist 
möglicherweise einer der entscheidenden Fakto-
ren für die große Zahl von Beschwerden, die das 
Recht auf Wohnen betreffen. Einstweilige Maßnah-
men können mitunter Zwangsräumungen oder 
Hausabrisse temporär verhindern.

Der Ausschuss kann zwar den Vertragsstaat nicht 
zu einstweiligen Maßnahmen verpflichten, jedoch 
besteht die Erwartung, dass ein Vertragsstaat der 
Aufforderung des Ausschusses nachkommt, um 
Sinn und Zweck des Individualbeschwerdeverfah-
rens (dem er sich ja freiwillig unterworfen hat) 
nicht zu unterlaufen. Wichtig ist, dass die Ent-
scheidung des Ausschusses, einstweilige Maßnah-
men zu beantragen, noch keine Entscheidung über 
die Zulässigkeit oder die Begründetheit der  
Beschwerde ist.

Schritt 4: Prüfung der Begründetheit

Erklärt der Ausschuss eine Individualbeschwerde 
für zulässig, so leitet er sie an den betroffenen 
Vertragsstaat weiter. Vom Vertragsstaat wird er-
wartet, dass dieser innerhalb von sechs Monaten 
schriftliche klarstellende Erklärungen zu den  
prüfenden Angelegenheiten vorlegt und angibt, 
welche Abhilfemaßnahmen er gegebenenfalls  
bereits getroffen hat.

Bei der Prüfung der Begründetheit der Individual-
beschwerde prüft der Ausschuss dann alle von 
den Beschwerdeführenden und Staaten vorgeleg-
ten Unterlagen sowie etwaige Beiträge Dritter 
(zum Beispiel amicus curiae-Stellungnahmen). 
Ausschließlich auf Grundlage dieser schriftlichen 
Eingaben trifft der Ausschuss dann eine Entschei-
dung darüber, ob eine Verletzung des UN-Sozial-
paktes vorliegt.

Sowohl Handlungen als auch Unterlassungen ei-
nes Staates können Menschenrechtsverletzungen 
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darstellen. Bei der Prüfung greift der Ausschuss 
auf eine Reihe von Auslegungsinstrumenten  
zurück wie die auf Seite 2 genannten Allgemeinen  
Bemerkungen, die abschließenden Beobachtungen 
der Staatenberichtsverfahren, aber auch vorherige 
Entscheidungen von Individualbeschwerden oder 
Berichte von anderen UN-Gremien oder UN-
Sonder berichterstatter*innen. Der Ausschuss 
kann für seine Abwägungen auch Unterlagen von 
anderen internationalen Organisationen oder  
von regionalen Menschenrechtsorganisationen 
einbeziehen.

Gemäß Artikel 8 Abs. 4 des Fakultativprotokolls 
muss der Ausschuss bei der Prüfung der Begrün-
detheit einen Angemessenheitsstandard anwen-
den. Erstens muss festgestellt werden, ob in den 
Schutzbereich des Rechts eingegriffen wurde  
(Prüfung der Achtungs-, Schutz- oder Gewährleis-
tungsdimension); und zweitens, ob dieser Eingriff 
verhältnismäßig war. Nur wenn der Eingriff unver-
hältnismäßig war, ist er eine Verletzung des 
Rechts. Unter Umständen kommt dem Staat ein 
Einschätzungsspielraum zu, nämlich dann, wenn 
es mehrere gleich geeignete, erforderliche und  
angemessene Maßnahmen gibt.

Schritt 5: Gütliche Einigung / Schlichtung

Das Individualbeschwerdeverfahren sieht auch die 
Möglichkeit einer gütlichen Einigung zwischen den 
Beschwerdeführenden und dem Vertragsstaat vor 
(Art. 7 Fakultativprotokoll). In diesem Fall würden 
keine abschließenden Entscheidungen mit Emp-
fehlungen (siehe Schritt 6) veröffentlicht werden. 
Die gütliche Einigung gilt als Novum bei Individual-
beschwerden, denn kein anderes UN-Gremium, 
das Individualbeschwerden zulässt, sieht ein sol-
ches Verfahren vor.

Schritt 6: Entscheidungen mit Empfehlungen

Der Ausschuss veröffentlicht seine Entscheidung 
(Views, in Abgrenzung zu Gerichtsurteilen) und 
verbindet diese in der Regel mit Handlungsemp-
fehlungen an den Staat. Eine finale Entscheidung 
über eine Individualbeschwerde wird vom WSK-
Ausschuss als einfache Mehrheitsentscheidung 
getroffen. Sollte es abweichende Meinungen zum 
Mehrheitsbeschluss geben, werden die Minder-
heitsmeinungen in abweichenden Stellungnahmen 

in der Regel der finalen öffentlichen Empfehlung 
beigefügt. Die Diskussionen des Ausschusses über 
eine Individualbeschwerde sind vertraulich und 
nicht öffentlich zugänglich. Alle finalen Entschei-
dungen sind jedoch öffentlich auf der Website ein-
sehbar. Auf Wunsch der Beschwerdeführenden 
bleiben ihre Namen anonym.

Es gibt verschiedene Arten von Handlungsempfeh-
lungen, dazu zählen:

1 Beseitigung der Rechtsverletzung

2 Zusicherung der Nichtwiederholung:  
Aufforderungen an den Vertragsstaat, die Um-
stände zu beseitigen, die zu der Menschen-
rechtsverletzung geführt haben, zum Beispiel 
durch die Ergreifung von legislativen und/oder 
administrative Maßnahmen

3 Monetäre Entschädigung:  
Empfehlungen zu Abhilfemaßnahmen monetä-
rer Art, das heißt der Vertragsstaat soll den  
Beschwerdeführenden eine Entschädigung für 
den erlittenen Schaden zahlen

4 Über den Einzelfall hinausgehende generelle 
Empfehlungen:  
Empfehlungen zur Umsetzung eines längeren 
Follow-Up-Mechanismus, zum Beispiel die Auf-
forderung an den Staat, im nächsten periodi-
schen Staatenbericht alle Schritte zu erläutern, 
die der Staat zur Behebung der Verletzung ein-
geleitet hat. Damit wird sichergestellt, dass der 
Vertragsstaat auch langfristig rechenschafts-
pflichtig ist.

Weil der Ausschuss keine rechtsverbindlichen  
Urteile fällen kann, wird er oft als quasi-richter-
liches Organ bezeichnet. Statt eines harten  
juristischen Druckmittels handelt es sich um ein 
primär diplomatisches Mittel. Die Empfehlungen 
des Ausschusses sind zwar formell rechtlich nicht 
bindend, jedoch ist der Vertragsstaat dazu ver-
pflichtet, sich ernsthaft mit ihnen auseinander-
zusetzen und sich innerhalb von sechs Monaten 
schriftlich zu den Empfehlungen zu äußern. Der 
WSK-Ausschuss erwartet dabei, dass die Antwort 
des Staates die Umsetzung der Empfehlungen  
thematisiert und alle vorgenommenen Handlungen 
und Reaktionen beschreibt.
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Schritt 7: Überprüfung der Umsetzung 
(Follow-Up)

Seit Beginn des Individualbeschwerdeverfahrens 
im Jahr 2013 gab es insgesamt sechs Umsetzungs-
überprüfungen (Follow-Ups). Bei einem Follow-Up 
veröffentlicht der Ausschuss einen Fortschritts-
bericht zu einer Individualbeschwerde. Er soll die 
Umsetzung der vom Ausschuss angenommenen 
Entscheidungen (siehe Schritt 6 oben) durch den 
Staat betrachten und kommentieren. 

Ein Beispiel hierfür ist der allererste Fall, den der 
Ausschuss je entschieden hat (aus 2015): In 
I. D. G. gegen Spanien sah die Beschwerdeführerin 
sich in ihrem Recht auf Wohnen verletzt: In einem 
gerichtlich angeordneten Hypothekenvollstre-
ckungsverfahren wurde sie unzureichend über  
dieses Verfahren benachrichtigt und konnte sich 
dadurch gegen die Vollstreckung ihrer Eigentums-
wohnung nur unzureichend verteidigen.33 Nach-
dem der Ausschuss zu der Einschätzung kam, 
dass eine Verletzung des Rechts auf Wohnen  
vorlag, empfahl er Spanien, geeignete gesetzge 
berische oder andere verwaltungstechnische  
Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass 
eine öffentliche Bekannt machung in Hypotheken-
zwangsvollstreckungs verfahren strikt auf Situatio-
nen beschränkt ist, in denen alle Möglichkeiten 
der persönlichen Zustellung an die Betroffenen 
ausgeschöpft wurden. In seinem Follow-Up-Be-
richt prüfte der Ausschuss dann, ob Spanien diese 
Empfehlungen berücksichtigte. Da Spanien seine 
Rechtsvorschriften geändert hat, kam der Aus-
schuss zu dem Schluss, dass seine Empfehlungen 
in zufriedenstellender Weise umgesetzt wurden.

Fazit

Die Ratifikation des WSK-Fakultativprotokolls 
durch Deutschland ermöglicht seit 2023 Individu-
albeschwerden. Selbige sind – teilweise bereits 
seit vielen Jahren – auch für sieben weitere  
Menschenrechtsverträge der Vereinten Nationen 
möglich, für den UN-Zivilpakt in Deutschland etwa 
seit 1993.34 Dies unterstreicht die Unteilbarkeit, 
die Interdependenz und die Universalität aller 
Menschenrechte.

Individualbeschwerden vor dem WSK-Ausschuss 
bieten Betroffenen von Menschenrechtsverletzun-
gen einen ergänzenden Mechanismus zu klassi-
schen Gerichtsverfahren. Die Vertragsstaaten sind 
an die Empfehlungen des Ausschusses gebunden, 
auch wenn die Verpflichtung nicht mit einem 
rechtlich verbindlichen Urteil eines Gerichts und 
dessen Vollstreckungsmöglichkeiten vergleichbar 
ist. Dennoch können die Entscheidungen des  
Ausschusses großen diplomatischen Druck auf  
internationaler Ebene erzeugen. Zugleich kann ein 
Individualbeschwerdeverfahren die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf bestimmte Angelegenheiten 
lenken. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass 
die Berichterstattung über Einzelfälle öffentlichen 
Druck ausüben kann, der Regierungen möglicher-
weise dazu veranlasst, anders zu handeln.35 

Die Ratifikation des Fakultativprotokolls und damit 
die Anerkennung des Individualbeschwerdeverfah-
rens durch die Bundesregierung hat auch auf  
internationaler Ebene große Symbolkraft. Obwohl 
der Sozialpakt von 171 Ländern ratifiziert wurde, 
haben bisher außer Deutschland nur 27 weitere 
Staaten das Fakultativprotokoll ratifiziert.36 Die  
Ratifikation durch Deutschland, eine der größten 
Volkswirtschaften der Welt, hat große Signal-
wirkung und ermutigt andere Länder möglichweise 
ebenfalls zur Ratifikation.

Allerdings wurden von den 290 seit der Einführung 
des Beschwerdeverfahrens im Jahr 2013 beim 
WSK-Ausschuss eingereichten Individualbeschwer-
den bislang nur 101 Fälle abgeschlossen. Die  
290 Beschwerden stammen aus nur elf Ländern. 
Sollten in Zukunft mehr Länder das Individual-
beschwerdeverfahren anerkennen, könnte der 
Rückstau der Individualbeschwerden noch deut-
lich anwachsen. Deshalb sollte sich Deutschland 
intensiv am Reformprozess der Arbeitsweisen und 
-möglichkeiten der UN-Ausschüsse beteiligen, sich 
für ausreichende Mittel für das UN-Hochkommis-
sariat für Menschenrechte aus dem regulären  
UN-Haushalt einsetzen und die Arbeit des Hoch-
kommissariats und der Fachausschüsse durch 
freiwillige Beiträge unterstützen.37

Es bleibt abzuwarten, ob Einzelpersonen in 
Deutschland, die sich in ihren WSK-Rechten verletzt 
sehen, das Individualbeschwerdeverfahren  
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in Zukunft nutzen. Betroffenen ist anzuraten, die  
Unterstützung von kompetenten zivilgesellschaft-
lichen Organisationen zu suchen, die mit dem WSK-
Pakt vertraut sind und gegebenenfalls die  
Beschwerden auch in deren Namen vorbringen kön-
nen. Vonseiten der Vereinten Nationen sind bei In-
dividualbeschwerden keine Hilfemechanismen und 
keine finanzielle Unterstützung für die Betroffenen 
vorgesehen. Auch Übersetzungen außerhalb der 
sechs UN-Sprachen werden nicht vorgenommen.

Das Fakultativprotokoll sollte in die Fortbildung für 
Fachanwält*innen aufgenommen werden, da es 
als Durchsetzungsverfahren zu den menschen-
rechtlichen Bezügen vieler anwaltlicher Fach-
gebiete gehört.38

Mit einer aktiven Nutzung des nun möglichen  
Individualbeschwerdeverfahrens lassen sich  
Menschenrechtsverpflichtungen des deutschen 
Staates verstärkt einfordern. Dies gilt gerade an-
gesichts der in der deutschen Rechtwissenschaft 
und -praxis noch immer bestehenden Fehlvor-
stellung, WSK-Rechte seien keine einklagbaren 
Menschenrechte. Zudem ermöglichen die 
Individual beschwerdeverfahren – gerade auch im 
Vergleich zum Staatenberichtsverfahren – eine 
tiefergehende Auseinandersetzung mit den Inhal-
ten der im WSK-Pakt garantierten Rechte. Die 
Rechtsausführungen von Betroffenen, Staaten und 
Dritten tragen also dazu bei, dass der Ausschuss 
den Umfang des Menschenrechtsschutzes im  
Rahmen des WSK-Pakts weiter klärt.
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